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nung "Präsident des Landesinstituts für Arbeits
gestaltung" ersetzt. 

e) 	 In der Besoldungsgruppe B 4 werden nach der 
Amtsbezeichnung "Direktor als Mitglied der Ge
schäftsführung der Unfallkasse Nordrhein-Westfa
len (soweit nicht in den Besoldungsgruppen A 16, 
B 2 oder B 3)" die Amtsbezeichnungen "Direktor 
des Landesbetriebs Geologischer Dienst" und "Di
rektor des Landeszentrums Gesundheit" eingefügt. 

f) 	 In der Besoldungsgruppe B 5 wird die Amtsbe
zeichnung "Direktor des Landesbetriebs Geologi
scher Dienst" gestrichen. 

g) 	 In der Rubrik "Künftig wegfallende Ämter" wird 
in der Besoldungsgruppe B 3 die Amtsbezeichnung 
"Präsident der Landesanstalt für Arbeitsschutz" 
durch die Amtsbezeichnung "Präsident des Lan
desinstituts für Gesundheit und Arbeit" ersetzt 
sowie in der Besoldungsgruppe B 5 die Amtsbe
zeichnung "Direktor des Landesbetriebs Geologi
scher Dienst" der Amtsbezeichnung "Rektor der 
Universität Bielefeld, Dortmund, Paderborn, Sie
gen, Wuppertal" vorangestellt. 

2. 	 In der Anlage 2 wird in der Rubrik "Zulagen" nach 
der Angabe "nach Nr. 2.4 der Vorbemerkungen 95,53 
Euro" die Angabe "nach Nr. 2.5 der Vorbemerkungen 
150,00 Euro" eingefügt. 

Artikel2a 

Änderung der Landeszulagenverordnung 


§ 1 der Verordnung über die Gewährung von Zulagen für 
Lehrkräfte mit besonderen Funktionen des Landes 
Nordrhein-Westfalen vom 7. März 1978 (GV NRW. 
S. 14.2), zuletzt geändert durch Artikel 4 der Verordnung 
zur Anderung der Befristung von Rechtsvorschriften im 
Geschäftsbereich des Finanzministeriums vom 10. 
November 2009 (GV. NRW. S. 584), wird aufgehoben. 

Artikel 3 

Inkrafttreten 


(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich des Absatzes 2 mit 
Wirkung vom 1. Januar 2013 in Kraft. 

(2) Artikel 2 und 2a treten am Tag nach derVerkündung 
in Kraft. 

Düsseldorf, den 16. Juli 2013 

Die Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen 

Die Ministerpräsidentin 

(L. S.) Hannelore K r a f t 

Die Ministerin 

für Schule und Weiterbildung 


Sylvia L öhr man n 


Der Finanzminister 


Dr. Norbert Wal t er - Bor j ans 


Der Minister 

für Wirtschaft, Energie, Industrie, 


Mittelstand und Handwerk 

zugleich für den Finanzminister 


Garrelt D u i n 


Der Minister 

für Inneres und Kommunales 


Ralf Jäger 


Der Minister 

für Arbeit, Integration und Soziales 


Guntram S c h n eid e r 


Der Justizminister 


Thomas Ku t s c hat y 


Der Minister 

für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, 


Natur- und Verbraucherschutz 


Johannes Rem m e I 


Der Minister 

für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr 


Michael G r 0 s ehe k 

Die Ministerin 

für Innovation, Wissenschaft und Forschung 


Svenja S c h u 1 z e 


Die Ministerin 

für Familie, Kinder, Jugend, 


Kultur und Sport 


Ute Sc h ä f er 


Die Ministerin 

für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter 


Barbara S t e f f e n s 


Die Ministerin 

für Bundesangelegenheiten, Europa und Medien 


Dr. Angelica S c h wall - D ü ren 
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Erstes Gesetz 

zur Änderung des Denkmalschutzgesetzes 


Vom 16. Juli 2013 


Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird: 

Erstes Gesetz 

zur Änderung des Denkmalschutzgesetzes 


Artikel 1 

Das Denkmalschutzgesetz vom 11. März 1980 (GV NRW. 
S. 226, ber. S. 716), zuletzt geändert durch Artikel 259 
des Gesetzes vom 5. April 2005 (GV NRW. S. 274), wird 
wie folgt geändert: 

1. 	 § 3 Absatz 1 Satz 4 wird wie folgt gefasst: 

"Die Vorschriften der §§ 1 Abs. 3, 11, 13 bis 17, 19,28 
und 29 gelten unabhängig von der Eintragung der 
Bodendenkmäler in die Denkmalliste." 

2. 	 § 17 wird wie folgt gefasst: 

,,§ 17 
Schatzregal 

(1) Bewegliche Denkmäler und bewegliche Boden
denkmäler sowie Funde von besonderer wissenschaft
licher Bedeutung, die herrenlos sind oder die solange 
verborgen waren, dass das Eigentum nicht mehr zu 
ermitteln ist, werden mit der Entdeckung Eigentum 
des Landes. Sie sind unverzüglich an die Untere 
Denkmalbehörde oder das Denkmalpftegeamt zu mel
den und zu übergeben. 

(2) Denjenigen, die ihrer Ablieferungspflicht nach
kommen, soll eine angemessene Belohnung in Geld 
gewährt werden, die sich am wissenschaftlichen Wert 
des Fundes orientiert. Ist die Entdeckung bei uner
laubten Nachforschungen gemacht worden, sollte von 
qer Gewährung einer Belohnung abgesehen werden. 
Uber die Gewährung der Belohnung und ihre Höhe 
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entscheidet im Einzelfall die Oberste Denkmalbe
hörde im Einvernehmen mit dem örtlich zuständigen 
Denkmalpflegeamt." 

3. § 18 wird aufgehoben. 

4. 	§ 28 wird wie folgt geändert: 

a) 	Absatz 2 wird wie folgt 

,,(2) Die Denkmalbehörden und Denkmalpflege
ämter sind berechtigt, nicht eingefriedete Grund
stücke und, nach vorheriger Benachrichtigung, 
eingefriedete Grundstücke und Gebäude und Woh
nungen zu betreten, um Denkmäler festzustellen, 
zu besichtigen oder zu untersuchen, soweit es zur 
Erfüllung der sich aus diesem Gesetz ergebenden 
Aufgaben erforderlich ist. Die Denkmalbehörden 
und Denkmalpflegeämter können insbesondere 
verlangen, rechtzeitig vor Beginn eines Eingriffs 
Gelegenheit zur fachwissenschaftlichen Untersu
chung von Denkmälern oder zu deren Bergung zu 
erhalten. Hierzu sind ihnen rechtzeit~g alle ein
schlägigen Planungen sowie deren Anderungen 
bekanntzugeben. Die Arbeiten der Denkmalpflege
ämter und Unteren Denkmalbehörden haben so zu 
erfolgen, dass keine unzumutbaren Behinderungen 
bei der Durchführung des Vorhabens entstehen." 

b) 	Nach Absatz 2 wird folgender neuer Absatz 3 ein
gefügt: 

,,(3) Das Betreten von Wohnungen ist ohne Einwil
ligung des oder sonstigen Nutzungs
berechtigten nur bei Gefahr im Verzuge oder auf 
Grund richterlicher Anordnung zulässig. Für das 
Verfahren gelten die Vorschriften des Gesetzes über 
das Verfahren in Familiensachen und in den Ange
legenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit ent
sprechend. Das Grundrecht der Unverletzlichkeit 
der Wohnung (Artikel 13 des Grundgesetzes) wird 
insoweit eingeschränkt." 

c) 	 Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 4. 

5. 	 § 29 wird wie folgt gefasst: 

,,§ 29 

Kostentragung und Gebührenfreiheit 

(1) Wer einer Erlaubnis nach § 9 Abs. 1 oder einer 
Entscheidung nach § 9 Abs. 3 bedarf oder in anderer 
Weise ein eingetragenes Denkmal oder ein eingetrage
nes oder vermutetes Bodendenkmal verändert oder 
beseitigt, hat die vorherige wissenschaftliche Unter
suchung, die Bergung von Funden und die Dokumen
tation der Befunde sicherzustellen und die dafür 
anfallenden Kosten im Rahmen des Zumutbaren zu 
tragen. In der Erlaubnis nach § 9 Abs. 1 oder der Ent
scheidung nach § 9 Abs. 3 wird das Nähere durch 
Nebenbestimmungen, in anderen Fällen durch Verwal
tungsakt der unteren Denkmalbehörde geregelt. 

(2) In den Fällen des Absatzes 1 kann bestimmt wer
den, dass der oder die Betroffene die voraussichtli 
chen Kosten im Voraus zu zahlen hat. Zahlt der oder 
die Betroffene die voraussichtlichen Kosten der 
Erlaubnis nicht fristgerecht, so können sie im Verwal
tungszwangsverfahren beigetrieben werden. 

(3) Für weitere Amtshandlungen nach diesem 
werden Gebühren nicht erhoben; dies gilt nicht 
Entscheidungen nach den §§ 13,14 und 40." 

6. 	 § 34 wird aufgehoben. 

7. 	 § 43 wird wie folgt geändert: 

a) 	 In der Überschrift wird das Wort "In-Kraft-Tre
ten" durch das Wort "Inkrafttreten" ersetzt. 

b) 	 In Satz 3 wird die Angabe ,,2009" durch ,,2018" 
ersetzt. 

Artikel 2 

Das Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. 

Düsseldorf, den 16. Juli 2013 

Die Landesregierung 

Nordrhein-Westfalen 


Die Ministerpräsidentin 


(L. S.) Hannelore K r a f t 

Der Finanzminister 


Dr. Norbert Wal t e r - Bor i ans 


Der Justizminister 


Thomas K u t s c hat y 


Der Minister 

für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, 


Natur- und Verbraucherschutz 


Johannes Rem m e 1 

Der Minister 

für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr 


Michael G r 0 s c h e k 

Die Ministerin 

für Familie, Kinder, Jugend, 


Kultur und Sport 


Ute Sc hä f er 
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Gesetz zur Änderung des Stärkungspaktgesetzes 

Vom 16. Juli 2013 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird: 

Gesetz zur Änderung des Stärkungspaktgesetzes 

Artikel 1 

Das Stärkungspaktgesetz vom 9. Dezember 2011 (GV. 
NRW. S. 662) wird wie folgt geändert: 

In der Anlage werden die bisherigen Werte für die in der 
linken Spalte stehende Gemeinde durch folgende Werte 
in der rechten Spalte ersetzt: 

• 

i 
Anlage 

Stadt/Gemeinde strukturelle Lücke H I 
struktureller Überschuss (+) 
zzgl. Zinslast 

Aldenhoven 1.500.545 

Altena 5.652.042 

Arnsberg - 22.356.504 

Bergneustadt 3.607.450 

Bönen - 4.415.853 

Bottrop 28.668.434 

Burscheid - 2.602.651 

Castrop-Rauxel - 37.688.698 

Datteln - 11.659.743 

Dorsten 17.861.749 

Duisburg 1 137.240.383 

Engelskirchen 1 1.931.225 

Essen ! - 256.177.104 

Gelsenkirchen 79.163.799 
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